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Hier finden Sie uns.

Mit dem Auto

Eichberg, die prächtige Wohngemeinde im St. Galler Rheintal ist mit dem Auto
bequem in gut 5 Minuten ab den Ausfahrten der Autobahn A 13 in Oberriet (von
Sargans kommend) oder in Kriessern (von St. Gallen kommend) erreichbar.

In Eichberg führt die Verbindungsstrasse nach Appenzell hinauf auf Hölzlisberg;
schon nach wenigen hundert Metern erkennen Sie auf der rechten Strassenseite die
beschilderte Einfahrt zum Jugend- und Erlebnishaus.

Mit Zug/Bus

Eichberg ist auch mit Zug und Bus gut erreichbar: Ab dem Schnellzugbahnhof
Altstätten SG sorgt ein Busbetrieb für den Anschluss der Gemeinde an das
öffentliche Verkehrsnetz.

Von der Haltestelle Eichberg Süsswinkel führt ein fünfminütiger Fussmarsch zum
Jugend- und Erlebnishaus.

Jugend- und Erlebnishaus Eichberg, Im Fuhracker 568, CH-9453 Eichberg
Postanschrift:  Gregor Kaiser, Härdlistrasse 11, CH-9453 Eichberg

Reservationen:   Telefon +41 (0)71 757 87 71

info@eichberg.ch - www.erlebnishaus.org
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Preise
für die Vermietung pro Person gemäss beiliegender Hausordnung (ohne Bettwäsche):

         Woche         Weekend
         pro Nacht          pro Nacht

   (Frei,Sa,So)

  7   Zweibettzimmer mit Lavabo (14 Betten)
        (im 1. OG, für Erwachsene)          CHF   16.--         CHF   18.--

  60  Kajütenbetten, 2 Trakte à 6 Zimmer
        (6 Zimmer mit 4 bezw. 5-Betten,
         sowie je 2 Zi mit 2 Betten)          CHF   12.50       CHF   14.--

  Tagespauschale
  (für Warmwasser/Strom/Heizung/Schwimmbad)          CHF 130.-          CHF  150.--

  Kinder unter 3 Jahren logieren gratis
  Tagesgäste: Kinder CHF 3.-, Erwachsene CHF 5.-

  Bei einem Logisbetrag von über Fr. 3'000.—wird ein Rabatt von 5 % gewährt.

Dauert der Aufenthalt einer Gruppe mindestens 4 Nächte, wird der Wochenansatz
verrechnet. Bei Kürzere Belegung wird der Weekend Tarif berechnet. Mindestbelegung: ein
Trakt, 12 Personen, oder CHF 500.- pro Tag (inkl. Pauschale)

Belegung von zwei oder drei verschiedenen Gästegruppen bei Kleinbelegungen (unter 30
Personen) möglich. Die Hausleitung behält sich das Recht vor, die Zimmereinteilung den
vorhandenen Räumen anzugleichen.

Spezialgruppen und Wünsche auf Anfrage

Haus, Säle, Feuerstellen, Spielplätze oder Pool können auch tageweise (ohne
Übernachtung) oder gar stundenweise (zum Beispiel für Sitzungen) reserviert werden. Wir
unterbreiten Ihnen dazu gerne einen Vorschlag.

Anmeldung

Mit der Anmeldung (grünes Formular) ist eine Garantiesumme von 20 %, mindestens
jedoch Fr. 500.—pro angefangene Woche, des errechneten Logisbetrages zur Zahlung
und Bestätigung der Buchung fällig. Dieses Depot wird bei einem etwaigen Nicht-Antritt nicht
zurückvergütet.

Bankverbindung: PC 30-38259-5 Biene Bank im Rheintal, 9450 Altstätten
(Bankenclearing 6980, zG Konto 16 2.042.797.02 Jugend- und Erlebnishaus Eichberg)

Die Teilzahlung wird bei der Schlussrechnung wieder abgezogen.
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Hausordnung

Die Ankunftszeit ist der Hausleitung mindestens 5 Tage im Voraus telefonisch mitzuteilen
mit dem Vermerk einer zuständigen Leiterperson, die mindestens 18 Jahre alt ist.

Der Verantwortliche sendet mindestens 5 Tage im voraus den Zimmerplan mit der
gewünschten Belegung zur Vorbereitung der Räume (Fax 071 / 757 87 80).

Das Haus wird von der Hausleitung übergeben und wieder abgenommen. Die im
Reservationsschreiben vermerkten An- und Abreisezeiten sind in der Regel verbindlich.
Die Übergabe/Abgabe des Hauses dauert zirka eine halbe Stunde.

Reinigung

Bei längerem Aufenthalt ist eine tägliche Reinigung notwendig. Externe Reinigung kann
vorgängig zum Stundentarif von CHF 25.- mit der Hausleitung vereinbart werden.

Die Schlussreinigung hat nach Vorgabe der Hausleitung zu erfolgen. Bei ungenügender
Reinigung wird das Haus auf Kosten des Mieters nachgereinigt (CHF 25.- pro Stunde). Nach
vorheriger Absprache kann die Schlussreinigung ganz oder teilweise übernommen werden.
In diesem Fall ist eine frühzeitige Kontaktaufnahme nötig. Die Reinigungskosten werden je
nach Aufwand berechnet. Die Küche und das Office sind in jedem Fall gereinigt
abzugeben.

Küchentücher, Reinigungsmittel, Putzgeräte und WC-Papier sind vorhanden. Für Kehricht
besteht eine Gebührenpflicht vom Zweckverband KVR Rheintal. Wir empfehlen den
Lagerteilnehmern, private Säcke zu verwenden. Die Gebührenmarken können vor Ort in den
Lebensmittelläden bezogen werden.
Private Säcke
- bis 60 Liter sind mit einer Bündelmarke zu versehen
- bis 110 Liter sind mit einer Sperrgutmarke zu versehen.
Kehrichtabfuhr ist jeweils am Donnerstag-Morgen.

Bettwäsche: Die Betten müssen in jedem Fall bezogen werden. Die Wäsche kann
mitgebracht werden (Schlafsack, Fixleintuch, Kopfkissenbezug) oder von der Hausleitung
bezogen werden: Fixleintuch und Kopfkissen CHF 7.-, Nordisch CHF 14.-. Die Wolldecken
dürfen nicht im Freien verwendet werden.

Im Haus müssen Hausschuhe getragen werden (keine schwarzen Sohlen!).

Allfällige Schäden sind der Hausleitung zu melden. Fehlende Gegenstände sowie Schäden,
die nicht unter die normale Abnützung fallen oder mutwillig verursacht wurden, werden dem
Mieter separat in Rechnung gestellt (Geschirr, Geräte, Mobiliar, Schaden durch Bettnässen
etc.).
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Spiele und Geräte, Verschiedenes

Tischtennis-Schläger sind selber mitzubringen. Boccia-Kugeln, Garten-Schach, Fussbälle
können zu Beginn verlangt werden.
Beamer, Video-Recorder, Dia- und Hellraumprojektor können organisiert und gemietet
werden.

Musik darf Tag und Nacht nur in Zimmerlautstärke gehört werden.

Aus Rücksicht auf die Anwohner gilt ab 22 Uhr rund ums Haus Nachtruhe. Für lärmige
Aktivitäten muss ab dieser Zeit möglichst das Untergeschoss benutzt werden.

Im ganzen Haus besteht Rauchverbot. Alkohol für Jugendliche unter 18 Jahren ist
untersagt. Wir bitten Sie als Erwachsene, diese Vorbildfunktion wahrzunehmen.

Schwimmbad

Offen: 8 - 12 und 13.30 - 19 Uhr (Mittagsruhe wegen der Nachbarn)

Die Benützung des Schwimmbads erfolgt auf eigene Gefahr. Kinder dürfen das Bad nur
unter Aufsicht eines Erwachsenen benützen.

Es ist zu beachten, dass das Schwimmbad zu gewissen Zeiten öffentlich zugänglich ist
(maximal 1 mal pro Woche).

Übriges

Aus ökologischen Gründen ist die Küche mit einem Grundvorrat an Essig, Öl, Salz, Zucker,
Mehl, Kaffee und Mineralwasser ausgestattet – die Verwendung wird nach Aufwand oder
pauschal (entsprechend deklariert) verrechnet.

Nur auf dem dafür vorgesehenen Grill-Platz darf ein Feuer entfacht werden.

Haustiere sind nicht erlaubt.

Über zurückgelassene Gegenstände wird nach zwei Monaten des Nicht-Abholens  verfügt.

Für einen sorgfältigen Umgang mit Haus und Einrichtung sind wir und Ihre Nachfolger
dankbar. Allfällige Unklarheiten können bei der Hausübernahme mit der Hausleitung
besprochen werden.
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Setzen Sie ein Zeichen!
Das Jugend- und Erlebnishaus Eichberg ist eine Nicht-Profit-Institution. Die Trägerschaft ist
eine Genossenschaft. Werden Sie Mitglied dieser Genossenschaft und zeichnen Sie
Anteilscheine à CHF 500.-. Mit der Zeichnung von Anteilscheinen oder mit Spenden helfen
Sie mit, die Eigenfinanzierung und damit die nachhaltige Weiterführung dieses einzigartigen
Hauses vor allem auch für die Jugend aus der ganzen Schweiz zu sichern. Nähere
Informationen siehe unter www.erlebnishaus.org
Wir senden Ihnen gerne die Statuten sowie weitere Informationen der Genossenschaft.
Auskunft erhalten Sie unter Telefon 071 755 20 78 oder 071 757 87 71.

BEITRITTSERKLÄRUNG

Der / die Unterzeichnete

Name, Vorname, Firma:  ..............................................................................................

Heimatort: ........................................................................................................

Strasse: ........................................................................................................

PLZ, Ort: .........................................................................................................

beantragt dem Verwaltungsrat der Genossenschaft Jugend- und Erlebnishaus Eichberg,

dass er/sie gemäss Art. 4 der Statuten als Mitglied in die Genossenschaft aufgenommen

wird.

Der / die Unterzeichnete verpflichtet sich

................  Anteilscheine der Genossenschaft Jugend- und Erlebnishaus Eichberg

mit einem Nominalwert von Fr. 500.-- zum Ausgabepreis von Fr. 500.-- zu übernehmen. Der

Ausgabepreis der gezeichneten Anteilscheine wird innert 30 Tagen auf eine der

nachstehenden Banken überwiesen

a) Biene Bank im Rheintal, 9450 Altstätten, PC 30-38259-5 (Bankenclearing 6980)

zG Konto 16 2.042.797.02 Jugend- und Erlebnishaus Eichberg

b) Raiffeisenbank Oberes Rheintal, 9464 Rüthi, PC 90-6978-1 (Bankenclearing 81297,

zG Konto 2035239 Jugend- und Erlebnishaus Eichberg)

.................................................

(Datum) .............................................................

(Unterschrift)
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Galerie

Südansicht Westansicht

Ostansicht mit Pool Gedeckter Sitzplatz

Sportplatz Grill- und Spielplatz mit Gerätehaus
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Speisesaal Tagungsraum

Lagerzimmer (4/6) Leiterzimmer / Zweibett Zimmer

Garderoben Waschraum


